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Sachverhalt 
Mit der Aufstellung der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 möchte die Gemeinde 
Lüdersdorf die planungsrechtliche Änderung der derzeit als öffentliche Grünflächen 
festgesetzten Flächen zu einem reinen Wohngebiet (WR) sowie zu privaten Grünflächen 
umsetzen. Die Überführung in private Zuständigkeit dient dazu, den bei der Gemeinde 
liegenden Pflege- und Entwicklungsaufwand zu reduzieren, ohne dass sich hierdurch die 
funktionale Bedeutung für das Umfeld verändert. Die 10. Änderung des Bebauungsplanes 
umfasst die Teilgebiete östlich der Straße Eschenweg zwischen der Bebauung Eschenweg 
59 und Heideweg 18 (Teilgebiet 1) und Eschenweg 51 und 53 (Teilbereich 2), sowie 
östlich der Straße Krüzkamp zwischen der Bebauung Krüzkamp 21 und 23 (Teilgebiet 3) 
in der Gemeinde Lüdersdorf. 
 
Die Flächen wurden hierbei bereits an die angrenzenden privaten 
Grundstückseigentümer:innen verkauft und werden von diesen als private Grünflächen 
genutzt.  
 
Das Verfahren zur Aufstellung der 10. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 
13a Baugesetzbuch (BauGB). Die Flächengröße der 10. Änderung des Bebauungsplanes 
(drei Teilbereiche) beläuft sich auf ca. 1.100 m². Hieraus ist sichergestellt, dass die 
zulässige Grundfläche von 20.000 m², als im § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB definierte 
Anwendungsvoraussetzung, deutlich unterschritten wird.  
 
Des Weiteren werden durch den Bebauungsplan keine Vorhaben begründet, die der 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Darüber 
hinaus bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b 
BauGB genannten Schutzgüter, die der Anwendung des § 13a BauGB entgegenstehen 
würden. 
 
Gemäß § 13 a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von der 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a, 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a 
Abs. 1 BauGB abgesehen. 
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Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung Lüdersdorf fasst folgenden Beschluss: 
1. Die Aufstellung der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 für die Teilgebiete 
östlich der Straße Eschenweg zwischen der Bebauung Eschenweg 59 und Heideweg 18 
(Teilgebiet 1) und Eschenweg 51 und 53 (Teilbereich 2) sowie östlich der Straße 
Krüzkamp zwischen der Bebauung Krüzkamp 21 und 23 (Teilgebiet 3) in der Gemeinde 
Lüdersdorf. 
2. Von der frühzeitigen Unterrichtung und der Erörterung wird nach § 3 Abs. 1 Satz 3 
BauGB abgesehen, wird nach § 13a i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen. 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). 
3. Der Entwurf der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 für die Teilgebiete 
östlich der Straße Eschenweg zwischen der Bebauung Eschenweg 59 und Heideweg 18 
(Teilgebiet 1) und Eschenweg 51 und 53 (Teilbereich 2) sowie östlich der Straße 
Krüzkamp zwischen der Bebauung Krüzkamp 21 und 23 (Teilgebiet 3) in der Gemeinde 
Lüdersdorf und die Begründung werden in der vorliegenden Fassung gebilligt.  
4. Der Entwurf der Planzeichnung und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB zu 
veröffentlichen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme schriftlich aufzufordern und über den 
Zeitraum der Veröffentlichung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der 
Bekanntmachung der Veröffentlichung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden 
Unterlagen ins Internet einzustellen und über auf dem zentralen Internetportal des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern Bau- und Planungsportal M-V unter 
https://bplan.geodaten-mv.de/bauportal/Bauleitplaenezugänglich zu machen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Keine, die Kosten trägt der Vorhabenträger. 

 

Anlage/n 
1 P778_Lüdersdorf_B-Plan 3_10-Änd_Textliche Festsetzungen_2026-03-18 

(öffentlich) 
 

2 P778_Lüdersdorf_B-Plan 3_10-Änd_Planzeichnung_2026-03-18 (öffentlich) 
 

3 P778_Lüdersdorf_B-Plan 3_10-Änd_Begründung_2026-03-15 (öffentlich) 
 

 
 
 
 
 

Seite 2 von 29



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

 1  

Gemeinde Lüdersdorf 

10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 

 

Teil B Textliche Festsetzungen 

Stand: 15.03.2026 - Entwurf -  

I PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Maß der baulichen Nutzung 

1.1 Grundflächen baulicher Anlagen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 19 BauNVO  

 Innerhalb des Reinen Wohngebietes (WR) ist für die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 und 

Nr. 2 BauNVO bezeichneten Anlagen eine Grundfläche von maximal 100 m² zu-

lässig.  

1.2 Höhe baulicher Anlagen  

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 18 BauNVO 

1.2.1 Innerhalb des Plangebietes sind bauliche Anlagen bis zu einer Gebäudehöhe von 

5,0 m zulässig.  

1.2.2 Die maximale Gebäudehöhe (GH) bezieht sich auf den höchsten Punkt der das 

Gebäude nach oben hin abschließenden Dachhaut (bei Flachdächern die Ober-

kante der Attika).  

1.2.3 Die Höhe baulicher Anlagen bemisst sich ab der Oberkante der erschließungs-

mäßig vorgelagerten Verkehrsfläche an der zugewandten Straßenbegrenzungs-

linie des Grundstückes.  

2 Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers 

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 

2.1 Innerhalb des Plangebietes ist das anfallende, nicht verdunstete und nicht ver-

wendete Niederschlagswasser zur Versickerung zu bringen.  

2.2 Die Nutzung des Niederschlagswassers als Brauchwasser und zur Bewässerung 

ist zulässig.  

3 Grünflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB  

 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten privaten Grünflächen mit der Zweckbe-

stimmung „Hausgarten“ sind bauliche Anlagen als Nebenanlagen der angrenzen-

den Wohnnutzung (beispielsweise Anlagen zur Niederschlagswasser-
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versickerung und Verdunstung, Versickerungsmulden oder -rigolen, Regenwas-

sersammelbehälter, Gartenhäuser, Einfriedungen oder Kinderspielgeräte) zuläs-

sig, soweit diese mit der Funktion der Grünfläche als Hausgarten vereinbar sind.  

4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

4.1 Die nicht mit Gebäuden, Nebenanlagen oder sonstigen baulichen Anlagen be-

standenen Flächen der bebauten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig her-

zustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erforder-

nisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen. 

4.2 Die Emissionen von Außenbeleuchtungen sind auf das notwendige Maß zu mi-

nimieren. Bei der Auswahl der Leuchtmittel im Außenbereich des Plangebietes 

sind Leuchten mit einer Farbtemperatur von maximal 2.700 Kelvin zu verwenden. 

Die Leuchtmittel dürfen keine hohen Blaulichtanteile abstrahlen und kein ultravi-

olettes Licht abgeben. Es sind staubdichte Leuchtengehäuse mit einer Oberflä-

chentemperatur von max. 60°C zu verwenden.  

 Die Lichtquellen sind zeitlich und in ihrer Anzahl auf das für die Beleuchtung ab-

solut notwendige Maß zu beschränken.  

 Eine Abstrahlung in angrenzende Wald- und Gehölzflächen, sowie in den oberen 

Halbraum ist durch Blenden zu verhindern.  

 

II ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 LBO M-V 

1 Gestaltung baulicher Anlagen 

1.1 Die Farbe der Dacheindeckungen ist im rotbraunen Farbspektrum der RAL-Far-

ben 2001, 2002, 3009, 3011, 3012, 3013, 3016, 3022, 8004, 8011, 8012, 8015, 

8016, 8023 und ihren Zwischentönen zu wählen. Dies gilt nicht für begrünte Dä-

cher.  

1.2 Pappen, Bleche und Kunststoffe für Gebäudeaußenflächen und Deckungen aus-

geschlossen. 

1.3 Im Baugebiet sind Vormauerziegel, Putz und/oder Holz vorgeschrieben. Die 

Farbe der Gebäudeaußenflächen ist für Vormauerziegel in den rotbraunen RAL-

Farben gemäß Ziff. 1.1 der örtlichen Bauvorschriften festgesetzt.  

1.4 Nebengebäude und Garagen sind in Material und Farbe dem Hauptgebäude ent-

sprechend zu gestalten. Ergänzend ist die Verwendung von Holz allgemein zu-

lässig.  
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1.5 Die Grundstücks- und Stellplatzzufahrten sind in Material und Farbe dem be-

nachbarten Straßenpflaster anzupassen.  

2 Einfriedungen 

2.1 Einfriedungen der Vorgärten sind aus Staketenzäunen, Natursteinmauern, mas-

sivgemauerten Einfriedungen im Farbspektrum gemäß Ziff. 1.1 der örtlichen Bau-

vorschriften und als standortgerechte heimische Hecken zulässig.  

2.2 Die Einfriedungen der Vorgärten dürfen nicht höher als 1,0 m sein.  

2.3 Die Höhe von Einfriedungen bemisst sich ab der Oberkante der erschließungs-

mäßig vorgelagerten Verkehrsfläche an der zugewandten Straßenbegrenzungs-

linie des Baugrundstückes.  

3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig handelt gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1 Landesbauordnung (LBO) 

Schleswig-Holstein, wer vorsätzlich oder fahrlässig den örtlichen Bauvorschriften 

zuwiderhandelt. Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der Vorschriften gemäß 

Ziff. 1 und 2 der örtlichen Bauvorschriften. Gemäß § 84 Abs. 3 LBO kann eine 

Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet werden. 

 

III NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

 Gemäß § 20 Abs. 1 LWaldG ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder 

Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen gegenüber Waldflächen ein Ab-

stand von 30,0 m einzuhalten.  

 Gemäß § 2 WAbstVO können u.a. Garagen, überdachte und nicht überdachte 

Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 der BauNVO sowie Anlagen, 

die nicht zu Wohnzwecken oder nicht dem vorübergehenden Aufenthalt von Men-

schen dienen, soweit gewährleistet ist, dass aufgrund der Eigenart der Anlage, 

der örtlichen Gegebenheiten oder geeigneter Maßnahmen der mit dem Waldab-

stand beabsichtigte Schutzzweck nicht erheblich beeinträchtigt wird, ausnahms-

weise zugelassen werden.  

 

IV HINWEISE 

1 Gehölzschutz während der Bauarbeiten 

 Zum Schutz von Bäumen sind diese im Baubereich durch einen Zaun und/oder 

durch andere Maßnahmen nach der DIN 18920 zu sichern.  
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2 Bodenschutz 

 Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes (§ 1 BBodSchG i.V. mit § 1a 

Abs. 2 BauGB) sind zu berücksichtigen. Es ist auf einen sparsamen und scho-

nenden Umgang mit dem Boden zu achten. Bei allen Bodenarbeiten hat die Ver-

meidung schädlicher Bodenveränderungen Vorrang vor der Beseitigung. 

 Die „DIN 19639: 2019-09 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bau-

vorhaben“, „DIN 19731:1998-05 - Bodenbeschaffenheit, Verwertung von Boden-

material“ und „DIN 18915:2018-06 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bo-

denarbeiten“ sowie des Informationsblattes „Verwendung von torfhaltigen Mate-

rialien aus Sicht des Bodenschutzes“ (LLUR, 2010) sind zu beachten.  

 Oberboden ist ausschließlich wieder als Oberboden zu verwenden. Eine Verwer-

tung als Füllmaterial ist nicht zulässig. 

 Werden im Plangeltungsbereich schädliche Bodenveränderungen, Altlasten oder 

altlastverdächtige Flächen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) festgestellt, ist die Vorhabenträger:in auf Grundlage von § 2 des 

Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landes-

bodenschutzgesetzt - LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren Bodenschutzbe-

hörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu machen. 

3 Denkmalschutz 

 Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von 

Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung 

gemäß § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, hat dies 

unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für die Entdecker:innen, die Lei-

ter:innen der Arbeiten, die Grundeigentümer:innen, zufällige Zeug:innen, die den 

Wert des Gegenstandes erkennen. 

 Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. Sie 

leitet die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. 

 Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die 

Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher 

Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann 

die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Unter-

suchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert - vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 

DSchG M-V. 

4 Kampfmittel 

 Es nicht auszuschließen, dass auch in für den Munitionsbergungsdienst als nicht 

kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten können. Aus die-

sem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. 
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 Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufge-

funden werden, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und 

in der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen. 

 Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung Mecklenburg - Vorpommern ist die 

Fundstelle der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

Ebenso kann die Meldung über die nächste Polizeidienststelle erfolgen. Von hie-

raus erfolgt die Information des Munitionsbergungsdienstes. 

 Des Weiteren ist die Bauherr:in gemäß §§ 13 und 52 Landesbauordnung Meck-

lenburg - Vorpommern (LBauO M-V) i.V.m. VOB Teil C / ATV DIN 18299 analog 

verpflichtet, Angaben zu vermuteten Kampfmitteln im Bereich der Baustelle zu 

machen sowie Ergebnisse von Erkundungs- und Beräumungsmaßnahmen mit-

zuteilen. 

5 Einsichtnahme in DIN-Normen, Richtlinien und sonstige Normen 

 Die in dieser Satzung in Bezug genommen DIN-Normen, Normen und Richtlinien 

können im Amtsgebäude des Amtes Schönberger Land in der Dassower Str. 4 in 

23923 Schönberg während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

VERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle planungs- und bauordnungs-

rechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 3 „Krüzkamp“ in der Fassung der 

erneuten Bekanntmachung vom 18.11.2025 mit rückwirkender Inkraftsetzung gemäß § 

214 Abs. 4 BauGB zum 25.02.1995 f außer Kraft. 
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom .................. Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtsblatt des Amtes
Schönberger-Land am .................. erfolgt. Die Bereitstellung im Internet erfolgte ab ..................

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom .................. unterrichtet und
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

3. Die Gemeindevertretung hat am .................. den Entwurf der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr.
3 mit Begründung beschlossen und zur Veröffentlichung bestimmt.

Lüdersdorf, den ..................

Siegel ................................
    Bürgermeister

5. Der Entwurf der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), sowie die Begründung wurden in der Zeit vom .................. bis .................. auf
der Internetseite des Amtes Schönberger Land unter "www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung/
Auslegungen" veröffentlicht. Ergänzend wurden die Unterlagen in der Zeit vom .................. bis
................ während der Öffnungszeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Die
Veröffentlichung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist
von allen Interessierten schriftlich, per E-Mail oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am
.................. in den ......................................... ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der
Bekanntmachung der Veröffentlichung wurde unter "www.schoenberger-land.de/Bekanntmachung/
Auslegungen" ins Internet eingestellt.

Lüdersdorf, den ..................

Siegel ................................
     Bürgermeister

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit E-Mail vom .................. zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Lüdersdorf, den ..................

Siegel ................................
      Bürgermeister

7. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 Landesplanungsgesetz
mit Schreiben vom .................. beteiligt worden.

8. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und
-bezeichnungen sowie Gebäude, mit Stand vom .................. in den Planunterlagen enthalten und
maßstabsgerecht dargestellt sind.

.................. den  ..................

Siegel ................................
Öffentl.-best. Vermessungsingenieur

(..................)

9. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange am .................. geprüft. Das Abwägungsergebnis wurde mitgeteilt.

10. Die Gemeindevertretung hat die 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am .................. als Satzung beschlossen und die
Begründung durch Beschluss gebilligt.

Lüdersdorf, den ..................

Siegel ................................
     Bürgermeister

11. Die Satzung der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3, bestehend aus der Planzeichnung (Teil
A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Lüdersdorf, den ..................

Siegel ................................
     Bürgermeister

12. Der Beschluss der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 durch die Gemeindevertretung sowie
die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während
der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt
Auskunft erteilt, sind am .................. ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist
auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die
Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§
44 BauGB), hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 5 der Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am .................. in
Kraft getreten.

Lüdersdorf, den ..................

Siegel ................................
     Bürgermeister
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I PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1 Maß der baulichen Nutzung
1.1 Grundflächen baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 19 BauNVO)

Innerhalb des reinen Wohngebietes (WR) ist für die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO bezeichneten Anlagen
eine Grundfläche von maximal 100 m² zulässig.

1.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 18 BauNVO)
1.2.1 Innerhalb des Plangebietes sind bauliche Anlagen bis zu einer Gebäudehöhe von 5,0 m zulässig.
1.2.2 Die maximale Gebäudehöhe (GH) bezieht sich auf den höchsten Punkt der das Gebäude nach oben hin

abschließenden Dachhaut (bei Flachdächern die Oberkante der Attika).
1.2.3 Die Höhe baulicher Anlagen bemisst sich ab der Oberkante der erschließungsmäßig vorgelagerten Verkehrsfläche

an der zugewandten Straßenbegrenzungslinie des Grundstückes.

2 Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
2.1 Innerhalb des Plangebietes ist das anfallende, nicht verdunstete und nicht verwendete Niederschlagswasser zur

Versickerung zu bringen.
2.2 Die Nutzung des Niederschlagswassers als Brauchwasser und zur Bewässerung ist zulässig.

3 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Hausgarten“ sind
bauliche Anlagen als Nebenanlagen der angrenzenden Wohnnutzung (beispielsweise Anlagen zur
Niederschlagswasserversickerung und Verdunstung, Versickerungsmulden oder -rigolen, Regenwassersammel-
behälter, Gartenhäuser, Einfriedungen oder Kinderspielgeräte) zulässig, soweit diese mit der Funktion der
Grünfläche als Hausgarten vereinbar sind.

4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

4.1 Die nicht mit Gebäuden, Nebenanlagen oder sonstigen baulichen Anlagen bestandenen Flächen der bebauten
Grundstücke sind wasseraufnahmefähig herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die
Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen.

4.2 Die Emissionen von Außenbeleuchtungen sind auf das notwendige Maß zu minimieren. Bei der Auswahl der
Leuchtmittel im Außenbereich des Plangebietes sind Leuchten mit einer Farbtemperatur von maximal 2.700 Kelvin
zu verwenden. Die Leuchtmittel dürfen keine hohen Blaulichtanteile abstrahlen und kein ultraviolettes Licht
abgeben. Es sind staubdichte Leuchtengehäuse mit einer Oberflächentemperatur von max. 60°C zu verwenden.
Die Lichtquellen sind zeitlich und in ihrer Anzahl auf das für die Beleuchtung absolut notwendige Maß zu
beschränken.
Eine Abstrahlung in angrenzende Wald- und Gehölzflächen, sowie in den oberen Halbraum ist durch Blenden zu
verhindern.

II ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 LBO M-V

1 Gestaltung baulicher Anlagen
1.1 Die Farbe der Dacheindeckungen ist im rotbraunen Farbspektrum der RAL-Farben 2001, 2002, 3009, 3011, 3012,

3013, 3016, 3022, 8004, 8011, 8012, 8015, 8016, 8023 und ihren Zwischentönen zu wählen. Dies gilt nicht für
begrünte Dächer.

1.2 Pappen, Bleche und Kunststoffe für Gebäudeaußenflächen und Deckungen ausgeschlossen.
1.3 Im Baugebiet sind Vormauerziegel, Putz und/oder Holz vorgeschrieben. Die Farbe der Gebäudeaußenflächen ist

für Vormauerziegel in den rotbraunen RAL-Farben gemäß Ziff. 1.1 der örtlichen Bauvorschriften festgesetzt.
1.4 Nebengebäude und Garagen sind in Material und Farbe dem Hauptgebäude entsprechend zu gestalten. Ergänzend

ist die Verwendung von Holz allgemein zulässig.
1.5 Die Grundstücks- und Stellplatzzufahrten sind in Material und Farbe dem benachbarten Straßenpflaster

anzupassen.

2 Einfriedungen
2.1 Einfriedungen der Vorgärten sind aus Staketenzäunen, Natursteinmauern, massivgemauerten Einfriedungen im

Farbspektrum gemäß Ziff. 1.1 der örtlichen Bauvorschriften und als standortgerechte heimische Hecken zulässig.
2.2 Die Einfriedungen der Vorgärten dürfen nicht höher als 1,0 m sein.
2.3 Die Höhe von Einfriedungen bemisst sich ab der Oberkante der erschließungsmäßig vorgelagerten Verkehrsfläche

an der zugewandten Straßenbegrenzungslinie des Baugrundstückes.

3 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1 Landesbauordnung (LBO) Schleswig-Holstein, wer vorsätzlich
oder fahrlässig den örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der
Vorschriften gemäß Ziff. 1 und 2 der örtlichen Bauvorschriften. Gemäß § 84 Abs. 3 LBO kann eine
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet werden.

III NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
Gemäß § 20 Abs. 1 LWaldG ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand bei der Errichtung
baulicher Anlagen gegenüber Waldflächen ein Abstand von 30,0 m einzuhalten.
Gemäß § 2 WAbstVO können u.a. Garagen, überdachte und nicht überdachte Stellplätze und Nebenanlagen im
Sinne des § 14 der BauNVO sowie Anlagen, die nicht zu Wohnzwecken oder nicht dem vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen dienen, soweit gewährleistet ist, dass aufgrund der Eigenart der Anlage, der örtlichen
Gegebenheiten oder geeigneter Maßnahmen der mit dem Waldabstand beabsichtigte Schutzzweck nicht erheblich
beeinträchtigt wird, ausnahmsweise zugelassen werden.

IV HINWEISE
1 Gehölzschutz während der Bauarbeiten

Zum Schutz von Bäumen sind diese im Baubereich durch einen Zaun und/oder durch andere Maßnahmen nach der
DIN 18920 zu sichern.

2 Bodenschutz
Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes (§ 1 BBodSchG i.V. mit § 1a Abs. 2 BauGB) sind zu
berücksichtigen. Es ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Bei allen
Bodenarbeiten hat die Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen Vorrang vor der Beseitigung.
Die „DIN 19639: 2019-09 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, „DIN 19731:1998-05 -
Bodenbeschaffenheit, Verwertung von Bodenmaterial“ und „DIN 18915:2018-06 - Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Bodenarbeiten“ sowie des Informationsblattes „Verwendung von torfhaltigen Materialien aus Sicht
des Bodenschutzes“ (LLUR, 2010) sind zu beachten.
Oberboden ist ausschließlich wieder als Oberboden zu verwenden. Eine Verwertung als Füllmaterial ist nicht
zulässig.
Werden im Plangeltungsbereich schädliche Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im
Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, ist die Vorhabenträger:in auf Grundlage von § 2
des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesbodenschutzgesetzt -
LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber
Mitteilung zu machen.

3 Denkmalschutz
Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen
anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, hat
dies unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für die Entdecker:innen, die Leiter:innen der Arbeiten, die
Grundeigentümer:innen, zufällige Zeug:innen, die den Wert des Gegenstandes erkennen.
Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. Sie leitet die Anzeige unverzüglich an
die Denkmalfachbehörde weiter.
Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage
nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere
Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte
Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert - vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V.

4 Kampfmittel
Es nicht auszuschließen, dass auch in für den Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten
Bereichen Einzelfunde auftreten können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht
durchzuführen.
Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, sind aus
Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen.
Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung Mecklenburg - Vorpommern ist die Fundstelle der örtlich zuständigen
Ordnungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Ebenso kann die Meldung über die nächste Polizeidienststelle
erfolgen. Von hieraus erfolgt die Information des Munitionsbergungsdienstes.
Des Weiteren ist die Bauherr:in gemäß §§ 13 und 52 Landesbauordnung Mecklenburg - Vorpommern (LBauO M-V)
i.V.m. VOB Teil C / ATV DIN 18299 analog verpflichtet, Angaben zu vermuteten Kampfmitteln im Bereich der
Baustelle zu machen sowie Ergebnisse von Erkundungs- und Beräumungsmaßnahmen mitzuteilen.

5 Einsichtnahme in DIN-Normen, Richtlinien und sonstige Normen
Die in dieser Satzung in Bezug genommen DIN-Normen, Normen und Richtlinien können im Amtsgebäude des
Amtes Schönberger Land in der Dassower Str. 4 in 23923 Schönberg während der allgemeinen Öffnungszeiten
eingesehen werden.

VERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN
Im Geltungsbereich der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 treten alle planungs- und bauordnungsrechtlichen
Festsetzungen des Bebauungsplan Nr. 3 „Krüzkamp“ in der Fassung der erneuten Bekanntmachung vom 18.11.2025 mit
rückwirkender Inkraftsetzung gemäß § 214 Abs. 4 BauGB zum 25.02.1995 außer Kraft.
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2 Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
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private Grünflächen

23/74

Es gelten die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
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PRÄAMBEL
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landesbauordnung wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ................. folgende Satzung über die 10. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 3 für die Teilgebiete östlich der Straße Eschenweg zwischen der Bebauung
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Lüdersdorf, erlassen:
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Begründung zur 10. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3  

für die Teilgebiete östlich der Straße Eschenweg zwischen der Bebauung Eschenweg 

59 und Heideweg 18 (Teilgebiet 1) und Eschenweg 51 und 53 (Teilbereich 2) sowie 

östlich der Straße Krüzkamp zwischen der Bebauung Krüzkamp 21 und 23 (Teilgebiet 

3) in der Gemeinde Lüdersdorf.  

 
 

Entwurf zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie  

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Stand: 15.03.2026 
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1 Grundlagen der Planaufstellung 

1.1 Planungsanlass 

Mit der Aufstellung der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 möchte die Gemeinde 

Lüdersdorf die planungsrechtliche Änderung der derzeit als öffentliche Grünflächen fest-

gesetzten Flächen zu einem reinen Wohngebiet (WR) sowie zu privaten Grünflächen 

umsetzen. Die Überführung in private Zuständigkeit dient dazu, den bei der Gemeinde 

liegenden Pflege- und Entwicklungsaufwand zu reduzieren, ohne dass sich hierdurch 

die funktionale Bedeutung für das Umfeld verändert. Die 10. Änderung des Bebauungs-

planes umfasst drei Teilgebiete.  

Die Flächen wurden hierbei bereits an die angrenzenden privaten Grundstückseigentü-

mer:innen verkauft und werden von diesen als private Grünflächen genutzt.  

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „Krüzkamp“ in seiner Ursprungsfas-

sung liegt westlich innerhalb des Gemeindegebietes Lüdersdorf, an der Grenze zur Han-

sestadt Lübeck.  

Die 10. Änderung des Bebauungsplanes umfasst drei Teilgebiete.  

Teilbereich A umfasst Teile des Flurstückes Nr. 12/71 der Flur 1, Gemarkung Herrnburg. 

Er wird begrenzt durch: 

▪ Wohnbebauung im Norden und Westen, 

▪ Grünflächen und Flächen für die Forstwirtschaft im Süden, 

▪ Straßenverkehrsflächen im Nordwesten.  

Teilbereich B umfasst das Flurstück 13/97 der Flur 1, Gemarkung Herrnburg. 

Er wird begrenzt durch: 

▪ Wohnbebauung im Osten und Westen 

▪ Grünflächen und Flächen für die Forstwirtschaft im Süden  

▪ Straßenverkehrsflächen im Norden. 

Teilbereich C umfasst das Flurstück 23/74 der Flur 1, Gemarkung Herrnburg.  

Er wird begrenzt durch:  

▪ Grünflächen und Flächen für Forstwirtschaft im Süden und Osten,  

▪ Wohnbebauung im Süden und Osten,  

▪ Wohnbebauung im Norden und 

▪ die Straße Krüzkamp im Westen.  

Die genaue Abgrenzung der Teilbereiche ist der Planzeichnung zu entnehmen.  
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1.3 Grundlage des Verfahrens  

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 13a Baugesetz-

buch (BauGB), der besondere Regelungsinhalte zur Aufstellung von Bebauungsplänen 

der Innenentwicklung enthält. Die Änderungen des Bebauungsplanes liegen vollständig 

im bestehenden Siedlungsbereich, sodass die Flächen überplant werden und nicht in 

den Außenbereich nach § 35 BauGB hineinreichen. Zudem handelt es sich um eine in-

nenplanerische Maßnahme.  

Die Flächengröße der 10. Änderung des Bebauungsplanes (drei Teilberieche) beläuft 

sich auf ca. 1.100 m². Hieraus ist sichergestellt, dass die zulässige Grundfläche von 

20.000 m², als im § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB definierte Anwendungsvoraussetzung, deut-

lich unterschritten wird.   

Des Weiteren werden durch den Bebauungsplan keine Vorhaben begründet, die der 

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Darüber hin-

aus bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b 

BauGB genannten Schutzgüter, die der Anwendung des § 13a BauGB entgegenstehen 

würden. 

Die gesetzlichen Regelungen zielen darauf ab, die Verfahrensdauer des Aufstellungs-

verfahrens zu verkürzen (beschleunigtes Verfahren).  

Gemäß § 13 a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltverträglichkeitsprü-

fung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a, der Angabe nach § 3 

Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 

der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgese-

hen. 

1.4 Rechtsgrundlagen 

Dem Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes liegen zugrunde:  

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I 

Nr. 348),  

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geän-

dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), 

▪ Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), 
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▪ Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 15.10.2015, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

18.03.2025 (GVOBl. M-V S. 130),  

▪ Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-

schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23.02.2010, 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.03.2023 (GVOBl. M-V S. 546).  

2 Übergeordnete Planungen bestehende Rechtsverhältnisse  

2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 

Gemäß den Darstellungen des Landesraumentwicklungsprogrammes Mecklenburg-

Vorpommerns aus dem Jahr 2016 liegt das Plangebiet innerhalb des „Marinen Vorbe-

haltsgebietes Tourismus“ und stellt in näherer Umgebung Vorrang- und Vorbehaltsge-

biete für den Naturschutz und Landschaftspflege dar. Zusätzlich verläuft in dem Bereich 

das internationale Eisenbahnnetz.  

Südöstlich des Plangebiets wird ein Standort für die Ansiedlung klassischer Industrie- 
und Gewerbeunternehmen dargestellt.  

 

Abb. 1: Auszug aus dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern  

2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 

Das regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern aus dem Jahr 2010 stellt Lü-

dersdorf als Tourismusschwerpunktraum dar. Zusätzlich zum vorhandenen 
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überregionalen Straßennetz und regional bedeutsamen Radroutennetz verläuft ein groß-

räumiges Schienennetz durch die Gemeinde mit einem Haltepunkt für den Regionalver-

kehr.  

In näherer Umgebung befinden sich Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den Natur-
schutz und die Landschaftspflege.  

 

Abb. 2: Auszug aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg  

2.3 Gutachterliches Landschaftsprogramm M-V  

Gemäß den Darstellungen der Karte 1 des Gutachterlichen Landschaftsprogrammes 

von 2003 befindet sich das Plangebiet in der Großlandschaft „Höhenrücken und Meck-

lenburgische Seenplatte“ und der entsprechenden Landschaftszone „Westmecklenbur-

gische Seenlandschaft“.  

Die Karte 2 „Heutige potentielle natürliche Vegetation in Mecklenburg-Vorpommern“ 

stellt ist im Eschen-Ulmen- und Weiden-Pappel-Auenwälder mit Bereichen der subatlan-

tischen Stieleichen-Buchenwälder.  

Bezüglich ausgewählter Gewässer-, Wald- und Moorlebensräume (Karte 5a) weist die 

Umgebung des Plangebiets nicht bis mäßig entwässerte Moore (> 10 ha), sonstige 

Moore (> 10 ha) und sonstige Wälder auf Mineralboden (> 200 ha) auf.  

Die Karte 8 der Räumlichen Leitbilder / Biotopverbunde führt das Plangebiet und die 

Umgebung als Biotopverbundraum von überregionaler Bedeutung dar. 
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2.4 Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Vorpommern 

- Erste Fortschreibung 2009 

Der Gutachterliche Landschaftsrahmenplan Vorpommern stellt die zuvor beschriebenen 

Inhalte des Gutachterlichen Landschaftsprogramms M-V von 2003 dar.  

Darüber hinaus werden die Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume (Karte 3) in 

der Umgebung des Plangebiets als hoch und sehr hoch bewertet. Dasselbe gilt für die 

Böden in Karte 4. Die Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers sowie des 

Landschaftsbilds wird in Karte 6 bzw. 8 im Bereich des Plangebiets als Bereich mit hoher 

bis sehr hoher Schutzwürdigkeit dargestellt. Karte 7 beschreibt die Klimaverhältnisse der 

Region als niederschlagsbegünstigt. Die landschaftlichen Freiräume werden in Karte 9 

mit geringer bis hoher Schutzwürdigkeit dargestellt.  

Die Karte 10 stellt die FFH-Gebiete DE 2130-303 „Moore in der Palinger Heide“ und DE 

2130-302 „Herrnburger Binnendüne und Duvenester Moor“ dar sowie verbindende Land-

schaftselemente nach Artikel 10 der FFH-Richtlinie. Zusätzlich befinden sich in der Um-

gebung des Plangebiets das Landschaftsschutzgebiet L 121 „Palinger Heide und Halb-

insel Teschow“ und das Naturschutzgebiet N 145 „Wakenitzniederung“ (Karte 11).  

Das Plangebiet wird als Bereich mit besonderer Bedeutung und als Bereich mit heraus-

ragender oder besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung unter Be-

achtung des Vorrangs ökologischer Funktionen gemäß Karte IV dargestellt (Karte 13).  

2.5 NATURA 2000-Gebiete 

Der Plangeltungsbereich befindet sich östlich des FFH-Gebiets DE 2130-303 „Moore in 

der Palinger Heide“ und DE 2130-302 „Herrnburger Binnendüne und Duvenester Moor“ 

in ca. 200 - 350 m Entfernung.  

Das nächste Europäische Vogelschutzgebiet (DE 2331-471 „Schaalsee-Landschaft“) 

befindet sich ca. 5,5 km südlich des Plangebietes.  

2.6 Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan für die Gemeinde Lüdersdorf von 2006 stellt die drei Teilge-

biete des Geltungsbereiches der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 bereits heute 

als Wohnbaufläche (W) dar. 
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Abb. 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Lüdersdorf von 2006 

2.7 Landschaftsplan Lüdersdorf 

Die Gemeinde Lüdersdorf möchte mit dem Landschaftsplan von 2004 insbesondere be-

stehende und potentielle Zielkonflikte zwischen Natur- und Landschaftsschutz, Ver-

kehrsnutzung, Ver- und Entsorgung, Siedlungsentwicklung, Land- und Forstwirtschaft 

und Erholungsnutzung analysieren und planerisch bewältigen. Sie möchte die Grund-

lage für eine zukunftsweisende gemeindliche Entwicklung legen. 

Die Karte 1 des Landschaftsplanes zeigt für das Plangebiet Biotopkomplexe der Sied-

lungs-, Verkehrs- und Industrieflächen. Die Karte der Geologie und Böden (Karte 3) zeigt 

das Plangebiet in einem Bereich der Beckensande (Lübecker / Schönberger Becken, 

z.T. überlagert mit neuzeitlichen Niedermooren) und Böden aus mehr als 80% Sand 

(Podsol / Rosterde). Die Karte 6 zeigt in der Umgebung des Plangebiets Flächen für 

Ausgleich und Ersatz in Verbindung mit FFH-Gebieten oder gesetzlich geschützten Bio-

topen.  

Bezüglich des Landschaftsbildes beschreibt die Karte 7 Bereiche des Plangebiets als 

überdimensionierte Gebäude/ -gruppe mit optischer Fernwirkung. Außerdem ist ein Reit- 

und Wanderweg dargestellt sowie Wald, Feldgehölze und sonstige Gehölze. Die Biotope 

und das Landschaftserleben des Plangebiets werden demnach nach Karte 8 bzw. 9 als 

geringwertig beschrieben.  

Die Karte 10 der Beeinträchtigungen zeigt für das Plangebiet und seine Umgebung ge-

ringe Beeinträchtigung für die Freizeit und Erholungsnutzung, eine hohe Beeinträchti-

gung für den Nährstoffeintrag aus angrenzender Landwirtschaft und eine unmaßstäbli-

che, störend wirkende Bebauung, die eine hohe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

mit sich bringt.  
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2.8 Bestehende Bebauungspläne oder sonstige Satzungen  

Plangebiet 

Die drei Teilgebiete der 10, Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 befindet sich im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „Krüzkamp“ der Gemeinde Lüdersdorf. Dem-

nach ist das Plangebiet zum Großteil als öffentliche Grünfläche zwischen reinen Wohn-

gebieten (WR) festgesetzt.  

Der Bebauungsplan setzt im südlichen Bereich allgemeine Wohngebiete (WA) mit einer 

Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 bis 0,3 fest. Die festgesetzte Geschossflächenzahl 

(GFZ) liegt hierbei zwischen 0,4 bis 0,7 während sich die Geschossigkeit zwischen ei-

nem und drei Vollgeschossen bewegt. Teilweise ist eine offene und teilweise eine ge-

schlossene Bauweise in Form von Einzelhäusern und Hausgruppen festgesetzt.  

Im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes befinden sich reine Wohngebiete mit einer 

GRZ zwischen 0,25 und 0,4. Die GFZ beläuft sich auf 0,2 bis 1,0 mit einer Geschossig-

keit von einem bis drei Vollgeschossen. Teilweise ist die offene und teilweise die ge-

schlossene Bauweise mit Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern festgesetzt.  

 

Abb. 4: Teilbereiche A und B in den Ursprungsfassung des Bebauungsplanes Nr. 3  

A 

B 
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Abb. 5:  Teilbereich C in den Ursprungsfassung des Bebauungsplanes Nr. 3 

Außerhalb des Plangebietes 

Südöstlich des Plangebietes der Ursprungsfassung des Bebauungsplanes Nr. 3 befindet 

sich der Bebauungsplan Nr. 5 „Peermoor“ in seiner 2. Änderung, sowie im Südwesten 

der Bebauungsplan Nr. 6a „Flohmarktgelände“.  

Satzungen 

Für das Plangebiet bestehen keine relevanten sonstigen Satzungen.  

3 Bestandssituation 

3.1 Städtebauliche Situation 

Innerhalb des Plangebietes  

Die Teilbereiche A, B und C sind aktuell vor allem durch die angrenzenden Wohnge-

bäude geprägt, zwischen denen sie sich befinden. Die Teilbereiche werden überwiegend 

als private Garten- und Grünflächen genutzt. Im Bereich des Teilgebietes C besteht be-

reits heute auf der gesamten Breite eine gepflasterte Stellplatzfläche.  

Westlich angrenzend schließen Waldflächen an.  

MIV - Motorisierter Individualverkehr 

Die Erschließung der Teilbereiche A und B erfolgt über den Eschenweg, welcher in den 

Weissdornweg und Heideweg übergeht. Alle drei Straßen münden in der Straße 

C 
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Staunsfeld bzw. Krüzkamp, die sich durch das Wohngebiet ziehen und dieses mit der 

Hauptstraße verbinden.  

Die Erschließung des Teilbereichs C erfolgt über die Straße Krüzkamp, die in die Straße 

Staunsfeld übergeht.  

Die Straße Krüzkamp endet an einem Kreisverkehr an der Hauptstraße, während die 

Straße Staunsfeld an einem anderen Kreisverkehr mündet, von dem aus östlich über die 

Straße Unteres Staunsfeld weitere Wohngebiete sowie schließlich der Ortskern erreich-

bar sind. Über die Hauptstraße besteht zudem eine direkte Verbindung in das Gemein-

degebiet und die Hansestadt Lübeck. Auf diese Weise ist das Plangebiet überörtlich an 

das bestehende Straßennetz angebunden. Die Straßen sind überwiegend als 

30‑km/h‑Zonen und als Spielstraßen ausgewiesen. 

Fuß- und Radwege 

In der Umgebung des Plangebietes sind entlang der Haupterschließungsstraßen 

Krüzkamp und Staunsfeld keine ausgewiesenen Radwege vorhanden. Die Fußwege 

verlaufen tlw. einseitig und tlw. beidseitig.  

ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr 

Im Umfeld der Teilgebiete befinden sich zwei Bushaltestellen: Herrnburg Ahornweg und 

Herrnburg Heideweg. Beide werden von der Linie 5 der Stadtwerke Lübeck angefahren, 

die zwischen Bahnhof Moisling, Eichholz und Herrnburg/Bahnhof verkehrt. Über diese 

Linie ist unter anderem der Hauptbahnhof Lübeck erreichbar, der als zentraler Verkehrs-

knotenpunkt Anschluss an weitere Bus- und Bahnlinien bietet.  

Ruhender Verkehr 

Innerhalb der Teilbereiche A und B befinden sich keine Stellplätze. Im Bereich des Teil-

gebietes C besteht bereits heute auf der gesamten Breite eine gepflasterte Stellplatzflä-

che.  

3.2 Natur und Umwelt 

3.2.1 Vegetationsbestand 

Das Plangebiet ist nach dem GAIA-Umweltportal des Landesamtes für Umwelt, Natur-

schutz und Geologie MV (abgefragt am 29.01.2026) als Acker kartiert. Diese Daten 

stammen jedoch von 1991. Die Teilbereiche lassen sich aktuell mit dem Biotoptypen 

Ziergarten und bei Teilbereich C zusätzlich mit versiegelter Freifläche / Parkplatz nach 

Kartierschlüssel MV beschreiben. Die Ziergärten (in diesem Fall Hausgärten) sind mit 

verschiedenen Hecken, z.B. aus verschiedenen Koniferen, der Gemeinen Liguster (Li-

gustrum vulgare) oder Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus). Teilbereich A ist mit dichtem 

Sukzessionsbewuchs ausgestattet. Teilbereich B und C weisen hingegen vereinzelte 

Laubbäume (Prunuc spec.) in kleiner Wuchsform auf.  

Es befinden sich in dem Bereich keine gesetzlich geschützten Biotope.  
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3.2.2 Boden- und Grundwasserverhältnisse 

Das Plangebiet ist entsprechend seiner Nutzung als wohnbaulich genutzte Fläche der-

zeit teilweise offen und weist z.T. Bodenversiegelungen auf.  

Die Bodenübersichtskarte im Maßstab 1:200.000 (BÜK200) der Bundesanstalt für Geo-

wissenschaften und Rohstoffe beschreibt die Umgebung des Plangebietes als Regosole 

bis Podsol-Regosole aus Dünensand bzw. Flugsand, Podsole bis Gley-Podsole und ge-

ring verbreitet Gleye aus Beckensand, z.T. mit Flugsanddecke, gering verbreitet Pseu-

dogley-Podsole aus Flugsand bis Beckensand über Beckenschluff sowie Braunerden bis 

Pseudogleye und gering verbreitet Pseudogley-Podsole bis Podsole aus Beckensand, 

z.T. über Beckenschluff, selten Parabraunerden bis Pseudogleye aus Beckenschluff bis 

-ton.  

Grundwasser  

Das Plangebiet weist innerhalb des Grundwasserkörpers Trave-Südost 

(DEGB_DESH_ST17) einen Grundwasserflurabstand von >2 - 5 m bis = 2 m auf. Diesem 

Grundwasserkörper wird Trinkwasser entnommen und speist 32 wasserabhängige FFH- 

und Vogelschutzgebiete. Die Grundwasserneubildungsrate ist mit zwischen 118,9 mm/a 

und 304,2 mm/a als hoch zu bewerten. 

Niederschlagsversickerungen 

Basierend auf den Angaben der Bodenübersichtskarte im Maßstab 1:200.000 der Bun-

desanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe wird der Niederschlag auf den Grund-

stücken versickert und muss nicht durch technische Maßnahmen abgeleitet werden.  

3.2.3 Altlasten 

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen innerhalb und angrenzend an das Plangebiet 

keine Altlastenverdachtsflächen.  

3.2.4 Orts- und Landschaftsbild 

Das Orts- und Landschaftsbild hat in der Gemeinde Lüdersdorf eine hohe Bedeutung. 

Die Teilbereiche befinden sich hierbei jedoch inmitten eines Wohngebiets und werden 

auf drei Seiten von Wohnbebauung bzw. Verkehrsflächen gerahmt. Das Wohngebiet 

selbst hat eine geringe Bedeutung für das Landschaftsbild. Östlich des Plangebiets be-

findet sich ein großflächiger Wald.   

3.3 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und seiner direkten Umgebung befinden sich 

keine gesetzlich geschützten Kulturdenkmale gemäß Denkmalschutzgesetz (DSchG). 
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3.4 Eigentumsverhältnisse 

Die Teilbereiche befinden sich in privatem Eigentum. Lediglich die Straßenverkehrsflä-

chen und die öffentlichen Grünflächen innerhalb des Plangebietes befinden sich im Ei-

gentum der Gemeinde.  

3.5 Ver- und Entsorgung  

Strom und Gas 

Die Strom- und Gasversorgung der Gemeinde Lüdersdorf erfolgt durch die TraveNetz 

GmbH. 

Telekommunikation 

Der Anschluss an die kabelgebundenen Mediennetze erfolgt durch private Anbieter. 

Trink- und Abwasser 

Die Trink- und Abwasserver- bzw. Entsorgung erfolgt durch den Zweckverband Greves-

mühlen.  

Niederschlagswasser 

Das anfallende Niederschlagswasser wird vollständig im Plangebiet versickert.  

Abfallbeseitigung  

Die Müllbeseitigung in der Gemeinde obliegt der Abfallwirtschaft des Landkreises Nord-

westmecklenburg. In diesem Zusammenhang gilt die Satzung über die Abfallbewirt-

schaftung im Landkreis Nordwestmecklenburg und die Betriebssatzung des Eigenbetrie-

bes Abfallwirtschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg.  

3.6 Immissionsschutz 

Da das Plangebiet im Bestand von Wohnnutzung liegt und keine erheblichen Lärmquel-

len in der Umgebung vorhanden sind, ist nicht mit unzulässigen Immissionen zu rechnen. 

Daher ist kein Lärmgutachten erforderlich. Die Anforderungen an gesunde Wohnverhält-

nisse nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB gelten als erfüllt.   

4 Planung und planungsrechtliche Festsetzungen 

4.1 Ziel und Zweck der Planung 

Mit der Aufstellung der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 möchte die Gemeinde 

Lüdersdorf die planungsrechtliche Änderung der derzeit als öffentliche Grünflächen fest-

gesetzten Flächen zu einem reinen Wohngebiet (WR) sowie zu privaten Grünflächen 

umsetzen. Die Überführung in private Zuständigkeit dient dazu, den bei der Gemeinde 

liegenden Pflege- und Entwicklungsaufwand zu reduzieren, ohne dass sich hierdurch 

die funktionale Bedeutung für das Umfeld verändert.  
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4.2 Art der baulichen Nutzung 

Die Teilbereiche werden nicht isoliert betrachtet, sondern als Bestandteil der Gesamtheit 

des ursprünglichen Bebauungsplanes, dem sie zugeordnet sind. Innerhalb dieser über-

geordneten Gebietskonzeption kann das in der 10. Änderung festgesetzte reine Wohn-

gebiet (WR) nicht als eigenständige, losgelöste Einheit betrachtet werden. 

Innerhalb des Teilbereiches C werden hierbei keine Wohngebäude vorgesehen. Die Flä-

che dient ausschließlich der Nutzung durch Nebenanlagen, sodass die Festsetzung ei-

nes WR hier ausschließlich die funktionale Zuordnung sicherstellt, ohne eine eigen-

stände wohnbauliche Entwicklung zu ermöglichen. Der rückwärtige Bereich, welcher 

städtebaulich dem Hausgarten zuzuordnen ist, wird als private Grünfläche festgesetzt.  

In den Teilbereichen A und B ist aufgrund des Zuschnitts der Flächen und der Zuordnung 

zur vorgelagerten Verkehrsfläche die Anordnung von Stellplätzen oder Garagen nicht 

möglich. Da diese Bereiche städtebaulich zudem nicht für eine Wohnnutzung geeignet 

sind und keine bebaubaren Grundstücksflächen ausgebildet werden können, wird auf 

die Festsetzung einer Baufläche verzichtet. Stattdessen werden die Flächen als private 

Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Hausgarten“ festgesetzt, um ihre tatsächliche 

Funktion angemessen abzubilden und eine städtebaulich sinnvolle Nutzung sicherzu-

stellen. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung 

Zur Sicherung einer ortstypischen Bebauungsstruktur legt der Bebauungsplan für das 

reine Wohngebiet (WR) eine maximal zulässige Grundfläche fest, die sich am bestehen-

den Charakter des Plangebietes orientiert. Durch diese Festsetzung ist sichergestellt, 

dass eine einheitliche Bebauungsstruktur gesichert wird.  

Die festgesetzte Grundfläche von 100 m² entspricht den im Gebiet vorzufindenden Struk-

turen und wurde anhand der Analyse der vorhandenen Bebauung abgeleitet. Sie stellt 

sicher, dass die Nutzungsintensität im zulässigen Rahmen bleibt und das städtebauliche 

Erscheinungsbild nicht durch die planungsrechtlich möglichen Nebenanlagen beein-

trächtigt wird. Die Festsetzung ist damit geeignet, die angestrebte Gebietsstruktur dau-

erhaft zu sichern. 

4.4 Höhe baulicher Anlagen  

Die im Bebauungsplan festgesetzten Höhenangaben beziehen sich ausschließlich auf 

Nebenanlagen, da innerhalb der Teilgebiete keine Gebäude vorgesehen sind. Um si-

cherzustellen, dass die zulässigen Nebenanlagen in einem städtebaulich verträglichen 

Maß errichtet werden und sich harmonisch in das vorhandene Siedlungsbild einfügen, 

wird die maximale Gebäudehöhe auf 5,0 m begrenzt. 

Die Bestimmung der Gebäudehöhe erfolgt gemäß der Festsetzung ab der Oberkante 

der erschließungsmäßig vorgelagerten Verkehrsfläche an der zugewandten Straßenbe-

grenzungslinie des Grundstückes. Die Höhenbestimmung am höchsten Punkt der das 

Bauwerk nach oben abschließenden Dachhaut gewährleistet eine einheitliche und 
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rechtssichere Messmethode auch bei unterschiedlichen Dachformen. Die Festsetzung 

dient damit der Sicherung einer maßstäblichen baulichen Ausführung. 

4.5 Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers  

Der Bebauungsplan setzt fest, dass das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser 

durch geeignete technische Maßnahmen zur Versickerung und Verdunstung zu bringen 

ist. Zur Klarstellung wird ergänzt, dass die Nutzung des Niederschlagswassers als 

Brauchwasser, zur Bewässerung und zur Löschwasserversorgung ausdrücklich zulässig 

ist. 

Diese Maßnahmen stellt einen wesentlichen Baustein zur Minimierung der Auswirkun-

gen der Planung auf die Wasserhaushaltsbilanz dar. Das Niederschlagswasser auf den 

Grundstücken kann weiterhin vor Ort versickern. Zusätzlich können die erforderlichen 

Flächen die Verdunstung der Niederschlagswassers fördern. Durch diese Maßnahmen 

kann der Eingriff in das Schutzgut Wasser und Boden minimiert und gleichzeitig die Ab-

kühlung des Mikroklima durch die Verdunstung verbessert werden.  

4.6 Grünflächen  

Die festgesetzten privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Hausgarten“ ent-

sprechen der typischen Nutzung eines privaten Wohngartens, wie er für Wohnnutzungen 

ortsüblich ist. Die Flächen dienen vorrangig der gärtnerischen Nutzung, der Aufenthalts-

funktion und der Einbindung der Wohnnutzung in das Grüngefüge. 

Innerhalb dieser Bereiche sind bauliche Anlagen als Nebenanlagen der angrenzenden 

Wohnnutzung zulässig, soweit sie mit der Funktion der Fläche als Hausgarten vereinbar 

sind. Hierzu zählen beispielsweise Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung 

(wie Versickerungsmulden oder -rigolen, Regenwassersammelbehälter), Gartenhäuser, 

Einfriedungen oder Kinderspielgeräte. Die Zulässigkeit dieser Nebenanlagen trägt der 

Tatsache Rechnung, dass innerhalb eines privat genutzten Hausgartens eine gewisse, 

maßvolle und zweckgebundene Flächenversiegelung regelmäßig erforderlich ist, etwa 

für kleine bauliche Anlagen oder funktionale Einrichtungen. 

Durch die Beschränkung auf Nebenanlagen, die der Nutzung als Hausgarten entspre-

chen, wird gewährleistet, dass die Fläche trotz möglicher kleinerer baulicher Ergänzun-

gen ihren Charakter als private Grünfläche beibehält und das städtebauliche Erschei-

nungsbild nicht beeinträchtigt wird. 

4.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft  

Durch die Festsetzung, nicht überbaute Flächen wasseraufnahmefähig herzustellen so-

wie zu begrünen oder zu bepflanzen, wird gewährleistet, dass Niederschlagswasser 

möglichst ortsnah versickern kann und die Flächen einen Beitrag zur ökologischen 

Durchgrünung des Plangebietes leisten. Dies dient der Sicherung einer ökologisch wirk-

samen Freiraumgestaltung innerhalb der Grundstücksflächen. 
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Die Regelung trägt dazu bei, die Versiegelungsintensität auf den bebauten Grundstü-

cken auf ein städtebaulich und ökologisch verträgliches Maß zu begrenzen. Zugleich 

lässt sie ausreichend Flexibilität zu, sofern eine andere zulässige Nutzung der Grund-

stücksflächen (z. B. Erschließung, Stellplätze oder funktionale Nebenanlagen) eine ab-

weichende Gestaltung erfordert. 

Die Vorgaben zur Außenbeleuchtung verfolgen das Ziel, Lichtemissionen im Plangebiet 

auf ein notwendiges und naturverträgliches Maß zu reduzieren. Durch die Beschränkung 

der Farbtemperatur von maximal 2.700 Kelvin, die Vermeidung von hohen Blau- und UV-

Anteilen sowie die Verwendung geschlossener und temperaturreduzierter Leuchtenge-

häuse wird eine störungsarme Beleuchtung sichergestellt, die negative Auswirkungen 

auf Insekten, nachtaktive Tiere und das angrenzende Landschaftsgefüge minimiert. Zu-

sätzlich sind staubdichte Leuchtengehäuse mit einer Oberflächentemperatur von max. 

60°C zu verwenden.  

Die Beschränkung der Leuchtstärke und -dauer auf das absolut erforderliche Maß sowie 

die Pflicht zur Abschirmung der Lichtquellen stellen sicher, dass keine ungewollte Ab-

strahlung in benachbarte Wald- und Gehölzbestände oder in den oberen Halbraum er-

folgt. Die Regelung trägt damit maßgeblich zur Reduzierung von Lichtimmissionen und 

zur Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Umgebung bei. 

5 Örtliche Bauvorschriften 

5.1 Gestaltung baulicher Anlagen  

Die gestalterischen Festsetzungen dienen der Sicherung eines einheitlichen und orts-

bildangemessenen Erscheinungsbildes innerhalb des Plangebietes. Durch die Vorgaben 

zu Materialwahl und Farbgebung wird gewährleistet, dass sich bauliche Anlagen harmo-

nisch in die vorhandene Bebauungsstruktur einfügen und das prägende Siedlungsbild 

der Umgebung gewahrt bleibt. 

Die Festsetzung sind hierbei aus dem Ursprungsbebauungsplan Nr. 3 abgeleitet und 

beschränken sich hierbei auf die planungsrechtlich zulässigen baulichen Anlagen.  

Die Festsetzung eines rotbraunen Farbspektrums (RAL-Farben 2001, 2002, 3009, 3011, 

3012, 3013, 3016, 3022, 8004, 8011, 8012, 8015, 8016, 8023 und ihre Zwischentöne) 

für Dacheindeckungen trägt der im Plangebiet und im erweiterten Umfeld typischen 

Dachfarbigkeit Rechnung. Das vorgegebene Spektrum der RAL-Farben orientiert sich 

an den regional üblichen warmen, erdtonnahen Dachflächen und stellt sicher, dass neue 

Dächer in Materialwirkung und Farbigkeit mit der bestehenden Bebauung optisch in Ein-

klang stehen. Begrünte Dächer werden hiervon ausgenommen, da sie aufgrund ihrer 

ökologischen Funktion und natürlichen Oberfläche keine farbliche Festlegung benötigen. 

Die Einschränkung bestimmter Materialien für Gebäudeaußenflächen wie Pappen, Ble-

che oder Kunststoffe sowie die Vorgabe, Vormauerziegel, Putz oder Holz zu verwenden, 

unterstützt eine hochwertige und dauerhaft stimmige Gestaltung. Diese Materialien prä-

gen das Orts- und Landschaftsbild und gewährleisten eine robuste, wertige und 
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gestalterisch ruhige Fassadenwirkung. Für Vormauerziegel erfolgt die farbliche Bindung 

an das definierte rotbraune Farbspektrum, um eine durchgängige optische Abstimmung 

zwischen Dach- und Fassadengestaltung sicherzustellen. 

Nebengebäude und Garagen sind in Material und Farbe dem Hauptgebäude entspre-

chend auszuführen, um eine gestalterische Unterordnung und ein harmonisches Zusam-

menspiel der baulichen Anlagen auf einem Grundstück zu gewährleisten. Ergänzend 

wird die Verwendung von Holz zugelassen, um funktionalen Nebengebäuden eine an-

gemessene gestalterische Flexibilität zu ermöglichen. 

Die Verpflichtung, Grundstücks- und Stellplatzzufahrten in Material und Farbigkeit an 

das angrenzende Straßenpflaster anzupassen, dient der Einbindung der privaten Flä-

chen in das öffentliche Verkehrsraumgefüge. Dadurch wird ein ruhiges, zusammenhän-

gendes Erscheinungsbild im Straßenraum erreicht und gestalterische Brüche werden 

vermieden. 

5.2 Einfriedungen 

Die getroffenen Regenlungen zu Einfriedungen sind aus dem Ursprungsbebauungsplan 

Nr. 3 abgeleitet und sollen hieraus eine einheitliches Gestaltung sicherstellen. Mit der 

Zulassung von Staketenzäunen, Natursteinmauern, massiv gemauerten Einfriedungen 

im vorgegebenen rotbraunen Farbspektrum sowie standortgerechten heimischen He-

cken werden ausschließlich Materialien und Bauformen ermöglicht, die sich in der Re-

gion bewährt haben und typischerweise im Ortsbild vorkommen. Diese Auswahl unter-

stützt den landschafts- und ortsbildtypischen Charakter des Gebietes und stellt sicher, 

dass die Vorgarteneinfriedungen sich angemessen in die umgebende Bebauung einfü-

gen. 

Die Begrenzung der Höhe der Vorgarteneinfriedungen auf 1,0 m trägt dazu bei, eine 

offene und einladende Straßenraumgestaltung zu erhalten. Niedrige Einfriedungen wah-

ren die Blickbeziehungen zwischen privatem und öffentlichem Raum, fördern ein trans-

parentes Erscheinungsbild und verhindern eine Verschattung oder räumliche Abschot-

tung der Vorgärten. Die klare Definition der Messweise ab der Oberkante der angren-

zenden Verkehrsfläche gewährleistet eine einheitliche und rechtssichere Anwendung 

der Höhenfestsetzung. 

6 Nachrichtliche Übernahmen  

Östlich angrenzend an das Plangebiet befinden sich Waldflächen. Gemäß § 20 Abs. 1 

LWaldG ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand bei der Errich-

tung baulicher Anlagen gegenüber Waldflächen ein Abstand von 30,0 m einzuhalten.  

Gemäß § 2 WAbstVO können u.a. Garagen, überdachte und nicht überdachte Stellplätze 

und Nebenanlagen im Sinne des § 14 der BauNVO sowie Anlagen, die nicht zu Wohn-

zwecken oder nicht dem vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, soweit ge-

währleistet ist, dass aufgrund der Eigenart der Anlage, der örtlichen Gegebenheiten oder 
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geeigneter Maßnahmen der mit dem Waldabstand beabsichtigte Schutzzweck nicht er-

heblich beeinträchtigt wird, ausnahmsweise zugelassen werden.  

Die Schutzwirkung ergibt sich aus dem Fachrecht und ist bei allen Maßnahmen zu be-

achten.  

7 Hinweise  

Soweit sich aus anderen Fachgesetzen, Untersuchungs-, Genehmigungs- oder Abstim-

mungspflichten oder sonstige für die Umsetzung des Bebauungsplanes relevanten 

Sachverhalte ergeben, wird hierauf in Teil B des Bebauungsplanes im Anschluss an die 

textlichen Festsetzungen hingewiesen. 

8 Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften  

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle planungs- und bauordnungs-

rechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 3 „Krüzkamp“ in der Fassung der 

erneuten Bekanntmachung vom 18.11.2025 mit rückwirkender Inkraftsetzung gemäß § 

214 Abs. 4 BauGB zum 25.02.1995 f außer Kraft. 

9 Maßnahmen zur Bodenordnung 

Die im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes befindlichen Teilbereiche befinden 

sich bereits in privatem Eigentum. Maßnahmen zur Bodenordnung sind nicht erforder-

lich.  

10 Kosten/Finanzwirksamkeit 

Durch die 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. entstehen der Gemeinde Kosten für 

die Erarbeitung des Rechtsplanes. Eine Kostenübernahme ist über einen städtebauli-

chen Vertrag mit dem Vorhabenträger geregelt und sichert eine Kostenneutralität gegen-

über der Gemeinde.  

Die Änderung des Bebauungsplans führt zu keinen Herstellungs-, Unterhaltungs- oder 

Folgekosten für die öffentliche Erschließung, die Anlage öffentlicher Grünflächen oder 

ähnlichem. Im Gegenzug wird durch die Änderung des Bebauungsplanes gesichert, 

dass die Unterhaltungspflichten nicht wieder auf die Gemeinde zurückfallen.  

Ohne die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes können die Grundstückseigen-

tümer:innen auf Grundlage des § 40 BauGB durch die bestehende Festsetzung der öf-

fentlichen Grünfläche die Übernahme der Flächen durch die Gemeinde verlangen.  
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11 Beschluss 

Die Begründung der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 wurde in der Sitzung der 

Gemeindevertretung am ……………... gebilligt.  

 

Lüdersdorf, den ............................................ ............................................ 

  Bürgermeister 

  (Prof. Dr. Huzel) 
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